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Info-Nr. 8-2007





An alle Lehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis, die vor dem 1. November 2006 befristet bis einschließlich 25. Juli 2007 eingestellt wurden!





Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,





bitte achten Sie auf Ihre aus dem BAT übergeleiteten Besitzstände (vgl. LBV-Schreiben zur Ihrer individuellen Überleitung aus dem BAT in den TV-L)!





Entsprechend der Protokollerklärung Nr. 1 zum Überleitungstarifvertrag öffentlicher Dienst Länder (TVÜ-L)  § 1 Abs. 1 Satz 1 gilt:





Wenn Sie zum nächsten Schuljahr eingestellt werden - unbefristet oder befristet - , darf Ihr Arbeitsverhältnis nach dem Arbeitsvertrag nicht später als mit dem 1. Schultag, dem 10. September 2007, beginnen. Achten Sie auf die Datierung in Ihrem Arbeitsvertrag! 


Nur dann bleiben Ihnen Ihre übergeleiteten Besitzstände aus dem BAT erhalten. Andernfalls gelten die Sommerferien als schädliche Unterbrechung und Sie werden als Neueinstellung nach TV-L behandelt. Mit dem Wegfall Ihrer aus dem BAT übergeleiteten Besitzstände verringert sich in der Regel Ihr Gehalt.





Prüfen Sie deshalb die Mitteilung des LBV über Ihr September-Entgelt genau, wenn Sie zum nächsten Schuljahr eingestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass Ihre aus dem BAT übergeleiteten Besitzstände in Ihrem Entgelt tatsächlich enthalten sind.





Mit freundlichen Grüßen





Ihr AKA PhV BW








